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Das Jahr 1996 stand im Zeichen der Erweiterung des Schengen-Verbundes. Däne-
mark, Finnland und Schweden unterzeichneten die Beitrittsdokumente, die Nicht-
EU-Staaten Norwegen und Island Assoziierungsabkommen über den Abbau der
Personenkontrollen an den Binnengrenzen und die Durchführung von Ausgleichs-
maßnahmen. Am 24. Juni 1997 erklärte der Exekutivausschuß, daß Italien Ende
Oktober 1997 in das Schengener Informationssystem (SIS) integriert werden kann
und daß versucht werden wird, das Schengener Durchführungsübereinkommen
(SchDÜK) insgesamt zu diesem Zeitpunkt in Italien - in Griechenland und Öster-
reich bis zum 1. Januar 1998 - in Kraft zu setzen. Nach einer im Juli 1997 zwi-
schen Deutschland, Italien und Österreich getroffenen Vereinbarung soll die letzte
Stufe zwischen diesen Staaten (Wegfall der Grenzkontrollen im Landverkehr) am
1. April 1998 in Kraft treten.

Grenzschutz und Zuwanderung

Der Schutz der Außengrenzen der EU hat sich auch 1996 angesichts der hohen
Zahl illegaler Einreisen und versuchter illegaler Einreisen sowie im Hinblick auf
den enormen Kriminalitätsimport als sehr wichtig erwiesen. Es ist bedauerlich,
daß das Übereinkommen über das Überschreiten der Außengrenzen noch immer
nicht abgeschlossen werden konnte. Offen sind noch das Verfahren zur Annahme
von Durchführungsmaßnahmen, die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes
und die Frage der territorialen Anwendung. In einem Entwurf für einen Ratsbe-
schluß zur Unterrichtung der assoziierten MOE-Staaten hat der niederländische
Vorsitz auf der Grundlage des Entwurfes des Dubliner Übereinkommens und eines
gemeinsamen Handbuches Grundsätze für die Kontrollen an den Außengrenzen
der Union entwickelt. Sie betreffen insbesondere

- Modalitäten der Kontrollen an den Kontrollstellen;
- Voraussetzungen für Lockerungen und Prioritäten der Kontrolle;
- Modalitäten der Einreiseverweigerung;
- Überwachung der Außengrenzen außerhalb der Grenzübergangsstellen und ihrer

Öffnungszeiten;
- besondere Regelungen für den Straßen-, Bahn-, Luft- und Seeschiffsverkehr;
- Sonderregelungen unter anderem für Personen mit Flüchtlingsstatus, Gruppen-

reisen, Diplomaten.

Nach einer am 4. März 1996 verabschiedeten gemeinsamen Maßnahme ist für
Staatsangehörige listenmäßig bestimmter Länder ein Transitvisum zwingend vor-

Jahrbuch der Europäischen Integration 1996/97 193



DIE POLITIKBEREICHE DER EUROPÄISCHEN UNION

geschrieben. Zugleich hat der Rat empfohlen, daß die konsularischen Vertretungen
der EU-Staaten vor Ort in Fragen der Visumerteilung zusammenarbeiten. 1996
wurde ein Leitfaden für die Erkennung gefälschter Dokumente erstellt. Am
28. Oktober 1996 hat der Rat in einer gemeinsamen Maßnahme ein Ausbildungs-,
Austausch- und Kooperationsprogramm zur Bekämpfung des Einsatzes gefälschter
Dokumente - das sogenannte Sherlock-Programm - angenommen.

Asyl- und Flüchtlingspolitik

Der Rat hat die Anwendung des Begriffs „Flüchtling" im Sinne des Genfer Abkom-
mens von 1951 in einem gemeinsamen Standpunkt am 4. März 1996 festgelegt.
Ein Übereinkommen über die Einrichtung eines Systems der Erfassung, Speiche-
rung und des Vergleiches der Fingerabdrücke von Asylbewerbern zur Verhinderung
mißbräuchlicher mehrfacher Antragstellung (EURODAC) ist entsprechend dem
Mandat aus dem Jahr 1995 in Vorbereitung.

Kriminalitätsbekämpfung

Das Anliegen einer effektiven Kriminalitätsbekämpfung stand auch 1996 im Mit-
telpunkt der Tätigkeit des Rates der Innen- und Justizminister (im folgenden: Rat).
Sowohl in der Verbrechensprävention als auch in der repressiven Bekämpfung ins-
besondere der organisierten Kriminalität wurden Maßnahmen zur Verbesserung
der Zusammenarbeit erzielt. Für die vielfältigen Möglichkeiten der Verbrechens-
vorbeugung ist der Erfahrungsaustausch von großer Bedeutung. Dem diente eine
Reihe von Seminaren

- über Verbrechensprävention (in Schweden);
- über Kriminalität in den Städten (in Spanien);
- über behördenübergreifende alternative Angebote für Jugendliche in sozialen

Brennpunkten (in Irland);
- über Verhütung der Beschaffungskriminalität (Kommission);
- über Ausschreitungen bei Sportveranstaltungen (in Italien und in Irland);
- über Videoüberwachung öffentlicher Bereiche (in den Niederlanden).

1996 wurde vor allem ein Teil der 66 Maßnahmen umgesetzt, die der Europäische
Rat von Madrid gebilligt hat. Ferner hat der Rat eine gemeinsame Maßnahme zur
Angleichung der Rechtsvorschriften und der Verfahren zur Bekämpfung der Dro-
genabhängigkeit und des illegalen Drogenhandels getroffen, eine Entschließung
zur Eindämmung des Drogentourismus und ein Aktionsprogramm der Gemein-
schaft zur Suchtprävention angenommenen. Zur Verhinderung von Störungen der
öffentlichen Ordnung bei Fußballspielen hat der Rat am 22. April 1996 eine Emp-
fehlung über Leitlinien ausgesprochen.1 Auch wurde ein gemeinsames Vorgehen
gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und eine Verbesserung der justitiellen
Zusammenarbeit festgelegt. Die polizeiliche Zusammenarbeit in diesem Bereich
wird durch die Ausweitung des EDU-Mandats verstärkt.
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Die Vorgehensweise organisierter Krimineller wird immer raffinierter, begün-
stigt auch durch die Nutzung moderner Technologie und offener Grenzen. Die
Täter profitieren vom freien Waren-, Kapital-, Dienstleistungs- und Personenver-
kehr. So hat der Europäische Rat im Dezember 1996 in Dublin bekräftigt, daß er
die organisierte Kriminalität (OK) mit größter Entschiedenheit bekämpfen wird. Er
hat eine hochrangige Gruppe beauftragt, einen umfassenden Aktionsplan mit kon-
kreten Empfehlungen und einen realistischen Zeitplan zu erarbeiten. Die hochran-
gige Gruppe hat im April 1997 den Entwurf politischer Leitlinien des Europäi-
schen Rates vorgelegt. Der Europäische Rat in Amsterdam hat erklärt, daß er die
politischen Leitlinien unterstützt und hat den Rat aufgefordert, die erforderlichen
Maßnahmen für die Ausführung des Planes zu treffen und dem Europäischen Rat
im Juni 1998 Bericht zu erstatten. Auf der Grundlinie dieser politischen Leitlinien
empfiehlt die hochrangige Gruppe insbesondere

- bei der Erhebung und Analyse von Daten zur OK gemeinsame Normen zu ver-
wenden;

- mit den MOE-Staaten und den baltischen Staaten schon vor deren Beitritt zur
EU eine intensive Zusammenarbeit in der Bekämpfung der OK zu vereinbaren;

- auch mit anderen Staaten und internationalen Organisationen enger zusammen-
zuarbeiten;

- die öffentliche Verwaltung der Gemeinschaften und der EU-Staaten transparen-
ter zu machen, um die Korruption besser bekämpfen zu können und Rechtsvor-
schriften zu schaffen, die den Ausschluß von Personen von öffentlichen Aus-
schreibungen sicherstellen, die sich wegen OK strafbar gemacht haben;

- das Ratifizierungsverfahren unter anderem für das Übereinkommen über Geld-
wäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehungen von Erträgen aus
Straftaten aus dem Jahr 1990 sowie das Übereinkommen über den Schutz der
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften einschließlich der Pro-
tokolle abzuschließen;

- Einrichtung zentraler nationaler Kontaktstellen in jedem Mitgliedstaat für den
Informationsaustausch zur Bekämpfung OK auch im Justizbereich;

- Aufstellung einer multidisziplinären Gruppe OK im Rahmen der 3. Säule;
- Einrichtung eines Systems für den Austausch von Informationen über verdäch-

tige Geldwäsche-Aktivitäten;
- Prüfung der Möglichkeit, Verbrechensgewinne unabhängig von der Präsenz des

Täters einzuziehen;
- Ausdehnung der Meldepflicht nach den Geldwäsche-Richtlinien über Kredit-

und Finanzinstitute hinaus (inzwischen hat der K.4-Ausschuß beschlossen, eine
Studie über ein unionsweites elektronisches System für den Informationsaus-
tausch über Geldwäschetransaktionen zu Ermittlungszwecken erstellen zu las-
sen);

- Sicherstellung, daß die im System „electronic commerce" übermittelten Nach-
richten Angaben zum Auftraggeber und Empfänger enthalten;
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- Einwirkung auf potentielle Beitrittsländer, angemessene Rechtsvorschriften zur
Bekämpfung der Finanzkriminalität zu schaffen;

- Abschaffung der Steuerabzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern.

Weitgehend abgeschlossen sind die Arbeiten am Entwurf eines Übereinkommens
über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der EG oder der Mitglied-
staaten beteiligt sind. Das Übereinkommen will die Strafbarkeit von Beamten-
Bestechlichkeit in jedem Mitgliedstaat mittels wirksamer, verhältnismäßiger und
abschreckender Strafen sicherstellen. Einbezogen werden auch Mitglieder der
Kommission, des Europäischen Parlamentes, des Gerichtshofes und des Rech-
nungshofes. Strafrechtlich verantwortlich soll auch das Management von Unter-
nehmen sein, wenn ein Beschäftigter eine Bestechung zum Vorteil eines Unterneh-
mens begeht. Mit Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten über Auslegung oder
Anwendung des Übereinkommens, die weder bilateral noch innerhalb von sechs
Monaten durch den Rat beigelegt werden, kann der EuGH befaßt werden. Der
Europäische Rat in Amsterdam hat die Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert,
das Übereinkommen rasch zu ratifizieren und bis Mitte 1998 auch das Überein-
kommen über den Schutz der finanziellen Interessen2 der Gemeinschaft nebst zwei-
tem Protokoll - dieses verpflichtet die Mitgliedstaaten, Geldwäsche unter Strafe zu
stellen - zu ratifizieren. Am 11. Januar 1996 hat der Rat zusätzlich eine VO über
Kontrollen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen
der Gemeinschaft vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten beschlossen.3

Zur Ahndung von schweren Straftaten im Bereich des illegalen Drogenhandels
hat der Rat eine Entschließung angenommen. Der Europäische Rat in Dublin hat
betont, daß über diese Entschließung und die zur Suchtprävention beschlossenen
Maßnahmen hinaus die derzeitige Dynamik weiterentwickelt werden muß, durch

- kontinuierliche Prüfung der weiteren Harmonisierung von Rechtsvorschriften;
- Ausdehnung der Geldwäscherichtlinie auf einschlägige Berufskreise, die nicht

zum klassischen Finanzsektor gehören;
- weitere Forschungsarbeiten über medizinische und sozio-ökonomische Aspekte

des Drogenmißbrauches;
- weiteren Ausbau des strukturierten Dialoges mit Drittstaaten.

Europol

Die Vorbereitungen für den Tätigkeitsbeginn von Europol sind mit der Unterzeich-
nung des Protokolls über die Zuständigkeit des EuGH für die Auslegung des Euro-
pol-Übereinkommens im Wege der Vorabentscheidung im Juli 1996 und mit der
Einigung über die Finanzordnung sowie über die Regelung der Rechte und Pflich-
ten der Verbindungsbeamten und über die Immunität der Mitglieder der Organe
und des Personals von Europol ein gutes Stück vorangekommen. Allerdings wird
in der Schlußakte des Vertrages von Amsterdam zu Art. K.2 EU V erklärt, daß Maß-
nahmen im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit, einschließlich der Tätigkei-
ten von Europol, einer gerichtlichen Überprüfung in den Mitgliedstaaten unterlie-

196 Jahrbuch der Europäischen Integration 1996/97



Justiz und Inneres

gen. Der Aufgabenbereich der Vorläuferinstitution EDU wurde 1996 auf die
Bekämpfung des Menschenhandels ausgedehnt. Im 1. Halbjahr 1996 gingen 1.054
Amtshilfeanträge der Mitgliedstaaten auf Vermittlung des Informationsaustausches
und auf Koordinierung von operativen Maßnahmen ein, 72% davon im Bereich der
Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität.

Justitielle Zusammenarbeit

Am 27. September 1996 haben alle Mitgliedstaaten das Übereinkommen über die
Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten unterzeichnet. Damit wird die Anzahl
der Fälle, die für eine Auslieferung in Betracht kommen, dank einer systemati-
schen geregelten Zusammenarbeit beträchtlich erweitert.4 Bereits am 22. April
1996 hat der Rat als gemeinsame Maßnahme einen Rahmen für den Austausch von
Verbindungsrichtern und Verbindungsstaatsanwälten zur beschleunigten und effizi-
enteren justitiellen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch Herstel-
lung direkter Kontakte und Informationsaustausch beschlossen.5 Inzwischen liegt
der Entwurfstext eines Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen zwi-
schen den Mitgliedstaaten vor, das die Anwendung des Europäischen Rechtshil-
feübereinkommens vom 20. April 1959, des SchDÜK vom 19. Juni 1990 und des
Benelux-Vertrages über Auslieferung und Rechtshilfe vom 27. Juni 1962 erleich-
tern soll. Danach wird insbesondere ermöglicht

- daß ein Staat, der in enem anderen Mitgliedstaat um eine Untersuchung ersucht,
eine inhaftierte Person dahin überstellen darf;

- daß Rechtshilfeersuchen unmittelbar zwischen den Justizbehörden oder durch
Vermittlung der IKPO INTERPOL gestellt werden;

- die Übermittlung von Verfahrensdokumenten direkt auf dem Postweg;
- Ersuchen um Fernvernehmung mittels Videokonferenz;
- Ersuchen um Entgegennahme einer Aussage von einer Justizbehörde des ersu-

chenden Staates in einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung;
- Ersuchen um Abhören, Aufnehmen und Aufzeichnen überwachter Kommunika-

tion, und zwar auch dann, wenn sich die überwachte Person im ersuchenden
Mitgliedstaat befindet, dort satellitengestützte Telekommunikationsinfrastruktu-
ren benutzt und die Kommunikation nur in einem anderen Mitgliedstaat abgehört
werden kann.

Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Am 2. Juni 1997 hat der Rat die VO zur Einrichtung einer Europäischen Stelle zur
Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verabschiedet und Wien
zum Sitz bestimmt. Sie soll in enger Koordinierung mit dem Europarat rassistische
und fremdenfeindliche Phänomene in der EU dokumentieren und analysieren und
darüber sowohl die Gemeinschaftsorgane wie die Mitgliedstaaten unterrichten. Ein
Verwaltungsrat wird aus 18 unabhängigen Persönlichkeiten bestehen, die durch die
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Mitgliedstaaten, das EP, die Kommission und den Europarat benannt werden. Der
Europäische Rat in Amsterdam hat die Einrichtung der Beobachtungsstelle als
einen wichtigen Schritt im Rahmen des 1997 ausgerufenen Europäischen Jahres
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bezeichnet.

Zusammenarbeit im Zollwesen

Der Rat hat am 19. März 1996 die Durchführung gemeinsamer Überwachungsak-
tionen an den Außengrenzen der Union und Regelungen hierfür genehmigt. Die
Zusammenarbeit zwischen Zollbehörden und Wirtschaftsunternehmen soll nach
einer gemeinsamen Maßnahme des Rates ausgebaut werden. Nach einem von den
Mitgliedstaaten am 29. November 1996 unterzeichneten Protokoll kann der EuGH
das Übereinkommen über den Einsatz der Informationstechnologien im Zollbe-
reich im Wege der Vorabentscheidung auslegen.

Zusammenarbeit mit Drittländern

Priorität hatte auch 1996 die Zusammenarbeit mit den beitrittswilligen Staaten, das
heißt den mittelosteuropäischen Staaten, den baltischen Staaten sowie Zypern und
Malta. Auf einem Ministertreffen am 28. November 1996 wurden vor allem prakti-
sche Maßnahmen der Bekämpfung von Drogensucht und Rauschgiftkriminalität
durch Grundstoffüberwachung, sogenannte kontrollierte Lieferungen, sowie Fra-
gen der justitiellen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der OK - insbesondere
der Schutz gefährdeter Zeugen - behandelt.

Im Rahmen des transatlantischen Aktionsplanes haben mehrere Fachtagungen
zu Themen der Zuwanderungskontrolle, der Bekämpfung von OK und Rauschgift-
kriminalität stattgefunden. Die Erklärung von Barcelona führte zu einer Konferenz
der Experten für Drogen und OK zwischen den EU-Staaten und den Mittelmeer-
ländern. Über wechselseitige Auswirkungen der OK sowie deren Bekämpfung
haben die EU-Mitgliedstaaten und Rußland im Dezember 1996 konferiert. Im März
1996 haben Experten der EU-Mitgliedstaaten und der Andenländer Fragen mögli-
cher polizeilicher Zusammenarbeit erörtert.

Ergebnisse der Regierungskonferenz

Der in der Regierungskonferenz erarbeitete Vertrag von Amsterdam ist zwar hinter
den Erwartungen der Konferenzteilnehmer und der politischen Öffentlichkeit
erheblich zurückgeblieben, führt jedoch zu wesentlichen Änderungen im innen-
und justizpolitischen Integrationsprozeß und in der polizeilichen und justitiellen
Zusammenarbeit im Rahmen der EU. Diese Veränderungen können hier nicht im
Detail wiedergegeben werden, zumal der vorliegende Vertragstext bis zur Unter-
zeichnung im Oktober 1997 noch überprüft wird.

Während bisher von den für die Innere Sicherheit maßgeblichen Materien im
wesentlichen nur der Grundsatz der Kontrollfreiheit an den Binnengrenzen der
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Gemeinschaft (Art. 7 a EGV), die Visa-Pflicht und die einheitliche Visa-Gestaltung
(Art. 100c EGV) Gemeinschaftsmaterie sind, werden künftig auch die folgenden
Bereiche vergemeinschaftet:

- die Regelung der Personenkontrollen an den Außengrenzen;
- die Visa-Regelungen insgesamt;
- das Asylrecht;
- der Schutz von Flüchtlingen und Vertriebenen einschließlich des „Lastenaus-

gleiches" zwischen den Mitgliedstaaten;
- die Bedingungen für die Freizügigkeit von Drittstaatsangehörigen;
- die Bekämpfung illegaler Zuwanderung und illegalen Aufenthaltes einschließ-

lich der Rückführung;
- die Zollzusammenarbeit;
- die justitielle Zusammenarbeit in Zivilsachen;
- und die Bekämpfung der Kriminalität gegen finanzielle Interessen der Europäi-

schen Gemeinschaft.

Fünf Jahre lang wird es in diesen Bereichen ein Initiativrecht der Mitgliedstaaten
neben dem der Kommission geben. Maßnahmen bedürfen in diesem Zeitraum eines
einstimmigen Ratsbeschlusses nach Anhörung des EP, abgesehen von den schon
bisher vergemeinschafteten Bereichen der Visa-Pflicht und der einheitlichen Visa-
Gestaltung (Initiativmonopol der Kommission und Ratsentscheidung mit qualifi-
zierter Mehrheit entsprechend Art. 148 Abs. 2 EGV). Nach fünf Jahren hat die
Kommission das Initiativmonopol, verbunden mit einem verstärkten Aufforde-
rungsrecht der Mitgliedstaaten. Der Rat muß dann nach Anhörung des EP einstim-
mig beschließen, ob auf alle oder einzelne Teile der vergemeinschafteten Materien
das Verfahren nach Art. 189b EGV anzuwenden ist. In den vergemeinschafteten
Materien ist künftig nicht mehr der koordinierende Ausschuß (K.4-, jetzt K.8-Aus-
schuß) zuständig, so daß die Ergebnisse der Arbeitsgruppen vor der Befassung
durch den Rat nur noch vom Ausschuß der Ständigen Vertreter erörtert werden.

Nach einem vereinbarten „Protokoll Y über die Position des Vereinigten König-
reichs und Irlands" beteiligen sich diese beiden Mitgliedstaaten nicht an der
Annahme von Maßnahmen durch den Rat in den vergemeinschafteten Bereichen.
Innerhalb von drei Monaten nach dem Vorschlag einer Maßnahme beim Rat (opt
in) ebenso wie jederzeit nach Annahme einer Maßnahme („pick and choose") kann
aber jeder der beiden Mitgliedstaaten dem Präsidenten des Rates mitteilen, daß er
sich beteiligen möchte. Irland erklärt in der Schlußakte, daß es sich an gemeinsa-
men Maßnahmen in vergemeinschafteten Materien beteiligen möchte, soweit dies
mit der Freizügigkeit des Reiseverkehrs zwischen Irland und Großbritannien ver-
einbar ist. Ferner dürfen beide Staaten Personenkontrollen an den Grenzen zu ande-
ren Mitgliedstaaten - das heißt am Euro-Tunnel, auf Fähr- und Luftverkehrsver-
bindungen - im Rahmen der Erforderlichkeit durchführen.6 Damit wird die bisher
nur von Großbritannien und Irland vertretene Auslegung von Art. 7a EGV aus-
drücklich anerkannt. Dementsprechend dürfen die anderen Mitgliedstaaten eben-
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falls Personenkontrollen bei Einreisen aus Großbritannien und Irland durchführen.7

Für die Innere Sicherheit bringt diese zusätzliche Fahndungslinie dann einen Mehr-
wert, wenn sich die beiden Inselstaaten an Maßnahmen des Schengener Sicher-
heitssystemes beteiligen, insbesondere am SIS.

Titel VI des EU-Vertrages ist grundlegend überarbeitet worden. Geregelt wird in
den Artikeln K.l bis K.14 EUV (bisher K.l bis K.9 EUV) nur noch die polizeili-
che Zusammenarbeit und die justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen. Die bishe-
rige Beschränkung auf schwerwiegende Formen internationaler Kriminalität ent-
fällt. Ziel und Bereiche dieser Zusammenarbeit sind in Art. K. 1 EUV jetzt deutli-
cher formuliert. Art. K.2 Abs. 1 und Abs. 2d EUV führt als gemeinsame Maßnah-
men sowohl grundsätzliche Bereiche8 als auch besondere Maßnahmen9 auf.
Art. K.3 EUV beschreibt Ziel und Vorgehensweise der justitiellen Zusammenarbeit
in Strafsachen, insbesondere die Erleichterung und Beschleunigung der Rechts-
hilfe und der Auslieferung sowie die dazu erforderliche Rechtsharmonisierung
einschließlich der Schaffung von Mindeststrafvorschriften gegen OK, Terrorismus
und illegalen Drogenhandel. Neu sind insbesondere

- die Außenvertretung der EU - die weiterhin keine Rechtspersönlichkeit ist -
durch die EU-Präsidentschaft für den Abschluß von Abkommen mit Drittstaaten
(Art. K.10 EUV in Verbindung mit Art. J.14 EUV) über polizeiliche und strafju-
stitielle Zusammenarbeit;

- die Möglichkeit von Rahmenbeschlüssen, die den Richtlinien in der 1. Säule
entsprechen, das heißt auch die Parlamente der Mitgliedstaaten binden;

- das Inkrafttreten von Übereinkommen, wenn sie von der Hälfte der Mitglied-
staaten angenommen worden sind;

- die Notwendigkeit von mindestens 62 Stimmen im Sinne von Art. 148 Abs. 2
EGV und der Zustimmung von mindestens zehn Mitgliedstaaten für das Zustan-
dekommen einer qualifizierten Mehrheit, die insbesondere in Verfahrensfragen
genügt (Art. K.6 Abs. 3 u. 4 EUV)

- die Festlegung einer grundsätzlichen 6-Wochen-Frist zwischen der Einbringung
eines Vorschlages der Kommission für Rechtsakte oder Maßnahmen im EP und
im Rat und der Aufnahme in die Tagesordnung des Rates (Abschnitt 1.3 eines
Protokolls über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente);

- die Kompetenz des Rates, festzulegen, wieweit Handlungsbefugnisse eines Mit-
gliedstaates in anderen Mitgliedstaaten in Absprache mit dortigen Behörden
gehen (Art. K.4 EUV);

- die Geltung der Transparenznorm (Art. 191a EGV) und der Regelung über den
Bürgerbeauftragten (Art. 138e EGV) auch für die 3. Säule.

Innerhalb von fünf Jahren sollen gemäß Art. 3 Abs. 2 EGV die operativen Kompe-
tenzen von Europol erweitert werden: Nicht durch eigene Ermittlungsbefugnisse in
den Mitgliedstaaten, wohl aber durch die Unterstützung von Ermittlungsmaßnah-
men von Mitgliedstaaten - etwa durch die Bildung gemeinsamer Unterstützung-
steams mit Europol - und durch die Kompetenz, Ermittlungsersuchen an die Mit-
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gliedstaaten zu richten, mit der Folge, daß diese den Ersuchen im Rahmen ihrer
Rechtsordnung voll entsprechen müssen. Da es bei extensiver Auslegung der Euro-
pol-Konvention diese Möglichkeiten bereits gibt, handelt es sich eher um deklato-
rische Bestimmungen. Zugleich sollen Mechanismen der Zusammenarbeit zwi-
schen Spezialdienststellen der Mitgliedstaaten zur OK-Bekämpfung - sowohl
untereinander als auch mit Europol - geschaffen werden.

Der bisher in Art. K.7 EUV enthaltene Grundsatz einer möglichen engeren
Zusammenarbeit einzelner Mitgliedstaaten wird jetzt in Art. K.12 EUV detailliert
geregelt: (1) Voraussetzung einer Ermächtigung von Mitgliedstaaten - die enger
im Bereich der Polizei und der Strafjustiz zusammenarbeiten wollen als die
Gemeinschaft - zur Inanspruchnahme von deren Organen, Verfahren und Mecha-
nismen sind die Wahrung der Zuständigkeit der Gemeinschaft und deren Ziele
sowie die Absicht, die Union rascher zu entwickeln; (2) die Ermächtigung wird auf
Antrag der Mitgliedstaaten nach Stellungnahme von Kommission und EP mit qua-
lifizierter Mehrheit erteilt. Wenn ein Mitgliedstaat wichtige Gründe der nationalen
Politik bezeichnet, aus denen er die Ermächtigung ablehnt, stimmt der Rat nicht
ab, kann aber mit qualifizierter Mehrheit die Frage zur einstimmigen Beschlußfas-
sung an den Europäischen Rat verweisen; (3) will sich später ein Mitgliedstaat der
engeren Zusammenarbeit anschließen, nimmt die Kommission innerhalb von drei
Monaten Stellung. Innerhalb von weiteren vier Monaten entscheidet der Rat, der
mit qualifizierter Mehrheit eine Zurückstellung der Entscheidung beschließen kann.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Regierungskonferenz stellt die Übernahme
des Schengener Sicherheitssystems in den institutionellen und rechtlichen Rahmen
von EG und EU dar. Diese wird jedoch durch die unterschiedlichen Privilegierun-
gen von Großbritannien, Irland und Dänemark erheblich relativiert. Das Ziel des
Schengener Vertrages aus dem Jahr 1985 - der Wegfall der Personenkontrollen an
den Binnengrenzen und die Verwirklichung des Binnenmarktes gemäß Art. 7a
EGV - sollen durch Maßnahmen des Rates innerhalb von fünf Jahren nach Art. G
des neuen Titels im EGV erreicht werden (Art. B Abs. 1 EGV). Nach Art. A des
Protokolls über die Einbeziehung des Schengen-Besitzstandes in den Rahmen der
EU werden die 13 Unterzeichnerstaaten des Schengener Übereinkommens von
1985 und des SchDÜK von 1990 zu der im SchDÜK im einzelnen geregelten enge-
ren Zusammenarbeit (enger als die Zusammenarbeit der EU) ermächtigt. Der soge-
nannte „Schengen-Besitzstand" - einschließlich der Beschlüsse des Schengener
Exekutivausschusses - ist gemäß Art. B des Protokolls unmittelbar anwendbar. An
die Stelle des Exekutivausschusses des Schengener Sicherheitssystems tritt der Rat
(Art. B Abs. 1 Satz 2 des Protokolls). Er legt auch die Rechtsgrundlage gemäß
EGV und EUV für den zu übernehmenden Schengen-aquis fest.

Dänemark bleibt als Unterzeichner der Schengener Übereinkommen Mitglied
der Staatengemeinschaft dieser engeren Zusammenarbeit, bekommt aber im recht-
lichen Rahmen der EG und der EU nach Art. B Abs. a EUV und dem „Protokoll Z
betreffend die Position Dänemarks" eine Sonderrolle. Großbritannien und Irland
soll es nach dem Schengen-Protokoll ermöglicht werden, das SchDÜK ganz oder
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teilweise anzunehmen, wenn die Schengen-Staaten dem einstimmig zustimmen,
Island und Norwegen bleiben assoziiert. Die so vielfach differenzierte Anwendung
der Flexibilitätsklausel (Abschnitt V des Amsterdamer Vertrages, in Verbindung
mit Art. K. 12 EUV und Art. 5a EGV) führt zu einer sehr unübersichtlichen Anwen-
dung des Schengen-Besitzstandes und seinem eventuellen weiteren Ausbau.

Die stärkere Einbindung der Gemeinschaftsorgane durch den Vertrag von
Amsterdam strahlt auch auf den Bereich der vergemeinschafteten Materien der
Innen- und der Justizpolitik sowie auf die Regierungszusammenarbeit in polizeili-
chen und strafjustitiellen Strafangelegenheiten aus: Das EP ist während der ersten
fünf Jahre in den Gemeinschaftsmaterien anzuhören und hat in dem nach fünf Jah-
ren bei entsprechendem Ratsbeschluß anzuwendenden, vereinfachten Verfahren
nach Art. 189b EGV wesentliche Mitwirkungs- und Mitentscheidungskompeten-
zen. Auch in der polizeilichen und strafjustitiellen Zusammenarbeit werden seine
Rechte gestärkt. Es ist vor Beschlüssen, Rahmenbeschlüssen und Übereinkommen
anzuhören, regelmäßig zu unterrichten und kann an den Rat Anfragen und Emp-
fehlungen richten (Art. K.10 EUV). Die Kommission erhält in den vergemein-
schafteten Bereichen 5 Jahre lang ein KIR, danach das Initiativmonopol und ist
stets in vollem Umfang zu beteiligen. Der EuGH wird in Angelegenheiten der poli-
zeilichen und strafjustitiellen Zusammenarbeit zuständig, auch wenn es dabei
bleibt, daß er für die Überprüfung von Maßnahmen eines Mitgliedstaates zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Inneren Sicherheit gemäß Art. K.7
Abs. 5 keine Kompetenz hat: (1) für die Auslegung von Beschlüssen, Übereinkom-
men und Durchführungsmaßnahmen im Wege der Vorabentscheidung auf Vorlage
des Gerichtes oder des letztinstanzlichen Gerichtes eines Mitgliedstaates (Art. K.7
Abs. 1-3 EUV); (2) für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Beschlüssen bei
Klagen eines Mitgliedstaates oder der Kommission wegen Unzuständigkeit, Form-
verletzungen, Vertrags- und Rechtsverletzungen oder Ermessensmißbrauch
(Art. K.7 Abs. 6 EUV); (3) für Entscheidungen über Streitsachen zwischen Mit-
gliedstaaten wegen Auslegung oder Anwendung von Übereinkommen oder sonsti-
gen gemeinsamen Maßnahmen, wenn der Rat den Streit nicht innerhalb von sechs
Monaten beilegt (Art. K.7 Abs. 7 EUV).

Anmerkungen
1 ABI. der EG, C 131 v. 3.5.1996.
2 ABI. der EG, C 313 v. 23.10.1996, S. 1.
3 ABI. der EG, L 292 v. 15.11. 1996, S. 2.
4 ABI. der EG, C 313 v. 23.10.1996, S. 11.
5 ABI. der EG, L 105 v. 27.4.1996, S. 1.
6 Vgl. Art. 1 des Protokolls X über die Anwen-

dung bestimmter Aspekte des Art. 7a EGV
auf das Vereinigte Königreich und auf Irland.

7 Gemäß Art. 3 des Protokolls X jedoch nicht
bei Ausreisen in diese Staaten.

8 Dies sind z.B. operative Maßnahmen der

Prävention, der Repression, Zusammenarbeit
in den Bereichen Ausbildung, Ausrüstung
und Forschung sowie der Aufbau eines Net-
zes für Forschung, Dokumentation und Stati-
stik über grenzüberschreitende Kriminalität.
Dies sind u.a. Informationsaustausch über
verdächtige finanzielle Transaktionen,
gemeinsame Bewertung von Technik zur
Ermittlung schwerer OK und Förderung von
Mechanismen für die Zusammenarbeit von
Spezialdienststellen für OK-Bekämpfung.
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